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§ 4 AuslBG Voraussetzungen
 AuslBG - Ausländerbeschäftigungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.12.2025

1. (1)Einem Arbeitgeber ist auf Antrag eine Beschäftigungsbewilligung für den im Antrag angegebenen Ausländer zu

erteilen, wenn die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes die Beschäftigung zulässt (Arbeitsmarktprüfung),

wichtige öffentliche und gesamtwirtschaftliche Interessen nicht entgegenstehen und

1. 1.der Ausländer über ein Aufenthaltsrecht nach dem NAG oder dem Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG),

BGBl. I Nr. 100, verfügt, das die Ausübung einer Beschäftigung nicht ausschließt, oder seit drei Monaten zum

Asylverfahren zugelassen ist und über einen faktischen Abschiebeschutz oder ein Aufenthaltsrecht gemäß

den §§ 12 oder 13 AsylG 2005 verfügt oder über ein Aufenthaltsrecht gemäß § 54 Abs. 1 Z 2 oder 3

AsylG 2005 verfügt oder gemäß § 46a FPG geduldet ist und zuletzt gemäß § 1 Abs. 2 lit. a vom

Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes ausgenommen war,

2. 2.die Gewähr gegeben erscheint, dass der Arbeitgeber die Lohn- und Arbeitsbedingungen einschließlich der

sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften einhält,

3. 3.keine wichtigen Gründe in der Person des Ausländers vorliegen, wie wiederholte Verstöße infolge

Ausübung einer Beschäftigung ohne Beschäftigungsbewilligung während der letzten zwölf Monate,

4. 4.die Beschäftigung, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, nicht bereits begonnen hat,

5. 5.der Arbeitgeber während der letzten zwölf Monate vor der Antragseinbringung nicht wiederholt Ausländer

entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes beschäftigt hat,

6. 6.die Vereinbarung über die beabsichtigte Beschäftigung (§ 2 Abs. 2) nicht aufgrund einer gemäß dem

Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. Nr. 31/1969, unerlaubten Arbeitsvermittlung zustande gekommen ist

und der Arbeitgeber dies wusste oder hätte wissen müssen,

7. 7.der Arbeitgeber den Ausländer auf einem Arbeitsplatz seines Betriebes beschäftigen wird, wobei eine

Zurverfügungstellung des Ausländers an Dritte unbeschadet des § 6 Abs. 2 nicht als Beschäftigung im

eigenen Betrieb gilt,

8. 8.die Erklärung über die Verständigung des Betriebsrates oder der Personalvertretung von der

beabsichtigten Einstellung des Ausländers vorliegt,

9. 9.der Arbeitgeber nicht hinsichtlich des antragsgegenständlichen oder eines vergleichbaren Arbeitsplatzes

innerhalb von sechs Monaten vor oder im Zuge der Antragstellung

1. a)einen Arbeitnehmer, der das 50. Lebensjahr vollendet hat, gekündigt hat oder

2. b)die Einstellung eines für den konkreten Arbeitsplatz geeigneten Arbeitnehmers, der das

50. Lebensjahr vollendet hat, abgelehnt hat,

es sei denn, er macht glaubhaft, dass die Kündigung oder die Ablehnung der Einstellung nicht aufgrund des

Alters des Arbeitnehmers erfolgt ist,

10. 10.der Arbeitgeber im Fall der Beschäftigung eines Ausländers gemäß § 5 während der letzten zwölf Monate

vor der Antragseinbringung nicht wiederholt Ausländern eine nicht ortsübliche Unterkunft zur Verfügung

gestellt hat und

11. 11.der Arbeitgeber im Fall der Beschäftigung eines Ausländers gemäß § 5 bestätigt, dass dem Ausländer für
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die beabsichtigte Dauer der Beschäftigung eine ortsübliche Unterkunft zur Verfügung stehen wird und,

sofern die Unterkunft vom oder über den Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird, die Miete nicht

automatisch vom Lohn abgezogen wird.

2. (2)Einem Arbeitgeber ist auf Antrag eine Beschäftigungsbewilligung für den im Antrag angegebenen

ausländischen Lehrling zu erteilen, wenn die Lage auf dem Lehrstellenmarkt dies zulässt (Arbeitsmarktprüfung),

keine wichtigen Gründe hinsichtlich der Lage und Entwicklung des übrigen Arbeitsmarktes entgegenstehen und

die Voraussetzungen des Abs. 1 Z 1 bis 9 vorliegen.

3. (3)Die Beschäftigungsbewilligung darf dem Arbeitgeber bei Erfüllung der allgemeinen Voraussetzungen gemäß

Abs. 1 und 2 nur erteilt werden, wenn

1. 1.der Regionalbeirat die Erteilung einhellig befürwortet oder

2. 2.die Beschäftigung des Ausländers aus besonders wichtigen Gründen, insbesondere zur Erhaltung von

Arbeitsplätzen inländischer Arbeitnehmer oder als nachweislich qualifizierte Arbeitskraft in einem

Mangelberuf, notwendig ist oder

3. 3.öffentliche oder überbetriebliche gesamtwirtschaftliche Interessen die Beschäftigung des Ausländers

erfordern oder

4. 4.der Ausländer gemäß § 5 befristet beschäftigt werden soll oder

5. 5.der Ausländer über eine Aufenthaltsbewilligung als Schüler (§ 63 NAG) oder Student (§ 64 Abs. 1 und 4

NAG) verfügt oder Inhaber eines gültigen Aufenthaltstitels „Student“ eines anderen Mitgliedstaates der

Europäischen Union ist und im Rahmen eines Unions- oder multilateralen Programms mit

Mobilitätsmaßnahmen oder einer Vereinbarung zwischen zwei oder mehreren Hochschuleinrichtungen

einen Teil des Studiums in einer inländischen Hochschuleinrichtung absolviert oder

6. 6.der Ausländer Betriebsentsandter ist (§ 18) oder

7. 7.der Ausländer gemäß § 57 AsylG 2005 besonderen Schutz genießt oder

8. 8.für den Ausländer eine Bewilligung zur grenzüberschreitenden Überlassung gemäß § 16 Abs. 4 des

Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes oder § 71 Abs. 2 des Landarbeitsgesetzes 2021 vorliegt oder

9. 9.der Ausländer auf Grund allgemein anerkannter Regeln des Völkerrechts oder zwischenstaatlicher

Vereinbarungen zu einer Beschäftigung zuzulassen ist oder

10. 10.der Ausländer Anspruch auf Leistungen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (AlVG), BGBl.

Nr. 609, hat oder

11. 11.der Ausländer nicht länger als sechs Monate als Künstler (§14) beschäftigt werden soll oder

12. 12.der Ausländer einer Personengruppe gemäß einer Verordnung nach Abs. 4 angehört oder

13. 13.der Ausländer über eine Aufenthaltsbewilligung „Familiengemeinschaft“ gemäß § 69 NAG verfügt.

4. (4)Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz kann durch Verordnung festlegen, dass für

weitere Personengruppen, an deren Beschäftigung öffentliche oder gesamtwirtschaftliche Interessen bestehen,

Beschäftigungsbewilligungen erteilt werden dürfen. Die Verordnung kann eine bestimmte Geltungsdauer der

Beschäftigungsbewilligungen, einen Höchstrahmen für einzelne Gruppen und – sofern es die Lage und

Entwicklung des Arbeitsmarktes zulässt – den Entfall der Arbeitsmarktprüfung im Einzelfall vorsehen.

5. (5)Bei Vorliegen einer Bewilligung zur grenzüberschreitenden Überlassung gemäß § 16 Abs. 4 des

Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes oder gemäß § 40a Abs. 2 des Landarbeitsgesetzes 1984 entfallen die

Arbeitsmarktprüfung nach Abs. 1 und die Anhörung des Regionalbeirates.

6. (6)Bei der Beschäftigung eines Gesellschafters gemäß § 2 Abs. 4 gilt Abs. 1 Z 2 nur dann als erfüllt, wenn die

Beschäftigung die Lohn- und Arbeitsbedingungen inländischer Arbeitnehmer nicht gefährdet. Eine Gefährdung ist

anzunehmen, wenn die Einkünfte des Gesellschafters, beginnend mit der Aufnahme seiner Tätigkeit, unter dem

ortsüblichen Entgelt inländischer Arbeitnehmer liegen, die eine vergleichbare Tätigkeit ausüben.

7. (7)Die Arbeitsmarktprüfung gemäß Abs. 1 und 2 entfällt bei(Anm.: Z 1 aufgehoben durch Art. 1 Z 9, BGBl. I

Nr. 66/2017)

1. 2.Schülern und Studenten (Abs. 3 Z 5) für eine Beschäftigung, die 20 Wochenstunden nicht überschreitet,

2. 3.Studienabsolventen (§ 12b Z 2),

3. 4.Fachkräften hinsichtlich einer Beschäftigung in einem in der Fachkräfteverordnung (§ 13) festgelegten

Mangelberuf,

4. 5.Ausländern, die besonderen Schutz genießen (Abs. 3 Z 7) und
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5. 6.registrierten befristet beschäftigten Ausländern im Sinne des § 5 Abs. 6a und Abs. 7.

8. (8)Von Abs. 1 Z 3 und 5 kann nach Anhörung des Regionalbeirates abgesehen werden, wenn

berücksichtigungswürdige Gründe, wie zB ein geringer Grad des Verschuldens oder eine kurze Dauer des

Verstoßes vorliegen und der Arbeitgeber glaubhaft macht, dass er konkrete technische, organisatorische oder

personelle Maßnahmen getroffen hat, um weitere Verstöße zu verhindern.

In Kraft seit 20.07.2023 bis 30.11.2025
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